
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah- 
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

37.
1. Durchführungsbestimmung
vom 19. Dezember 1973 zum Devisengesetz
- Allgemeine Bestimmungen,
Zuständigkeit, Reiseverkehr -
(GBl. I Nr. 59 S. 579)

§ 26
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Handlung 
nach § 17 Abs. 1 des Gesetzes begeht, ohne daß die 
Interessen der sozialistischen Gesellschaft erheblich 
beeinträchtigt werden, wird mit Verweis oder Ord
nungsstrafe von 10 bis 1 000 M belegt.
(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Minister der Finanzen, den Vorsitzen
den und den sachlich zuständigen Mitgliedern der 
Räte der Bezirke, Kreise und Stadtbezirke.
(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).

1974

38.
1. Durchführungsbestimmung
vom 28. Januar 1974 zum Suchtmittelgesetz
- Unterstellte Substanzen, Erlaubnisse,
Abgabe- und Bezugsberechtigungen,
Ein-, Aus- und Durchfuhr -
(GBl. I Nr. 16 S. 149)

Ordnungsstrafbestimmungen 
§ 20
(1) Wer
a) vorsätzlich oder fahrlässig ohne die gemäß § 3 

Abs. 1 des Suchtmittelgesetzes erforderliche 
Ausnahmegenehmigüng des Ministers für Ge
sundheitswesen oder ohne die erforderliche Ab
gabe- und Bezugsberechtigung oder Erlaubnis 
zum Verkehr mit Suchtmitteln oder ohne Einhal
tung der mit einer solchen Erlaubnis verbunde
nen Auflagen oder Festlegungen über den Inhalt 
und Umfang des Suchtmittelverkehrs Suchtmit
tel gewinnt, herstellt, be- oder verarbeitet oder in 
sonstiger Weise mit Suchtmitteln umgeht, insbe
sondere sie behandelt, veräußert, abgibt, er
wirbt, sich verschafft, besitzt oder aufbewahrt, 
ohne daß die Ordnung und Sicherheit im Verkehr 
mit Suchtmitteln erheblich beeinträchtigt wird,

b) fahrlässig Jugendliche unter 18 Jahren am Ver
kehr mit Suchtmitteln beteiligt.

geltende Ordnungsstrafbestimmungen 3.2.1.
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.
(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 wie
derholt innerhalb von 2 Jahren begangen und mit 
Ordnungsstrafe geahndet worden, kann eine Ord
nungsstrafe bis zu 1 000 M ausgesprochen werden.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Kreisarzt, bei Zuwiderhandlungen im 
Bereich des Veterinärwesens dem Kreistierarzt. So
fern die Ordnungswidrigkeit von einem Mitarbeiter 
eines Arzneimittelbetriebes, Versorgungsdepots 
oder des Importlagers begangen wurde, obliegt die 
Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens dem 
Leiter des Zentralen Suchtmittelbüros.
(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).

§21
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Be
stimmungen des § 7 des Suchtmittelgesetzes Sucht
mittel oder Gegenstände, die der mißbräuchlichen 
Verwendung oder rechtswidrigen Veräußerung von 
Suchtmitteln dienen, über die Grenzen der Deut
schen Demokratischen Republik ein- oder ausführt 
oder durch das Gebiet der Deutschen Demokrati
schen Republik durchführt, ohne daß die Ordnung 
und Sicherheit im Verkehr mit Suchtmitteln erheb
lich beeinträchtigt wird, kann durch die Dienststel
len der Zollverwaltung der Deutschen Demokrati
schen Republik mit einer Strafverfügung bis zu 
5 000 M belegt werden.
(2) Für das Verfahren und den Ausspruch von Straf
verfügungen durch die Dienststellen der Zollverwal
tung der Deutschen Demokratischen Republik gel
ten die §§ 40 bis 42 OWG und die Verordnung vom
24. Juni 1971 über die Verfolgung von Zoll- und De
visenverstößen und das Beschwerdeverfahren gegen 
Entscheidungen im grenzüberschreitenden Waren-, 
Devisen- und Geldverkehr (GBl. II Nr. 54
S. 480).

39.
2. Durchführungsbestimmung
vom 28. Januar 1974 zum Suchtmittelgesetz
- Verschreibungs- und Abgabeordnung -
(GBl. I Nr. 16 S. 157)

§ 18
Ordnungsstrafbestimmungen
(1) Wer
a) vorsätzlich oder fahrlässig ohne die erforderliche 

Verschreibung oder Anforderung Suchtmittel in 
den Verkehr bringt, insbesondere sie abgibt, er
wirbt, sich verschafft, besitzt oder aufbewahrt.
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